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Vierter Teil. Mustersammlung270

MUSTER 48: Urteilstenor – Formblatt mehrere Angeklagte

Az.:  KLs  Landshut, den 

Im Namen des Volkes!

Urteil

1. Die Angeklagten sind schuldig 

2. Sie werden deswegen verurteilt:
a) Der Angeklagte 

 unter Einbeziehung der Strafe / Einzelstrafen aus dem Urteil / Strafbefehl des 
AG / LG  vom   
(Az. ) – und Auflösung der dort 
gebildeten Gesamtstrafe – zur Freiheitsstrafe / Gesamtfreiheitsstrafe von 

 deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. 

b) Der Angeklagte 
 unter Einbeziehung der Strafe / Einzelstrafen aus dem Urteil / Strafbefehl des 

AG / LG  vom   
(Az. ) – und Auflösung der dort 
gebildeten Gesamtstrafe – zur Freiheitsstrafe / Gesamtfreiheitsstrafe von 

 deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. 

c) Der Angeklagte 
 unter Einbeziehung der Strafe / Einzelstrafen aus dem Urteil / Strafbefehl des 

AG / LG  vom   
(Az. ) – und Auflösung der dort 
gebildeten Gesamtstrafe – zur Freiheitsstrafe / Gesamtfreiheitsstrafe von 

 deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. 

 Die Unterbringung des Angeklagten   
 in einer Entziehungsanstalt wird angeordnet.
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 Die Unterbringung des Angeklagten    
 in einem psychiatrischen Krankenhaus wird angeordnet.

 Die Vollstreckung der Strafe und der Unterbringung werden zur Bewährung ausgesetzt.

  der verhängten Strafe sind vor der Maßregel zu vollziehen.

 

 Dem / Den Angeklagten  wird die Fahr-
erlaubnis entzogen. Sein / Ihr Führerschein wird eingezogen. Ihm / Ihnen darf vor Ablauf 
von  keine neue Fahrerlaubnis erteilt werden.

 

 Im Übrigen wird der Angeklagte  freigesprochen. 

 Die Angeklagten    
 tragen die Kosten des Verfahrens.

 Soweit der / die Angeklagte  
freigesprochen wurde, trägt die Staatskasse die Kosten des Verfahrens und seine / ihre 
insoweit entstandenen notwendigen Auslagen. Im Übrigen tragen die Angeklagten die 
Kosten des Verfahrens.

 Ferner trägt / tragen der / die Angeklagte  
die notwendigen Auslagen des / der Nebenkläger 

 


